
1 

 
 

 

S T A D T  B A D  K I S S I N G E N  
 

 

B E R I C H T  

ü b e r  d i e  

3 6 .  S i t z u n g  d e s  
Ausschusses für Baurecht, Städtebau und Umwelt 

a m  0 4 . 1 0 . 2 0 1 7  
 

 

 

1. Verkehrswesen 

1.1. Umbau der Bushaltestelle in der Ortsdurchfahrt Kleinbrach (St 2292) 

- Beschlussfassung 

 

 

In der Bauausschusssitzung am 20.01.2016 wurde die Verwaltung beauftragt, bezüglich der 

Ortsdurchfahrt Kleinbrach folgende Alternativen zu prüfen: 

1. Verlegung der Bushaltestelle auf die St 2292 und Umbau des an der Bushaltestelle vor-

beiführenden Fußwegs (so vorgeschlagen), jedoch mit Querungshilfe 

2. Umbau der Busaufstellflächen, jedoch mit Zusammenlegung der beiden Bushaltestellen 

und langbusgerechter Anpassung des Umfelds der Kirche 

3. Wie 2., jedoch mit Querungshilfe. 

 

Eine Überprüfung der Alternativen durch das Staatliche Bauamt Schweinfurt hat ergeben, dass 

1. Eine Querungshilfe aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nur an einer Stelle möglich ist, 

die von den Fußgängern einen Umweg von ca.120 m verlangt. Dies hätte zu Folge, dass 

die Querungshilfe nicht angenommen wird. 

2. Die Verlegung der Bushaltestelle hinter die Kirche zur Folge hätte, dass die Kosten des 

langbusgerechten Umbaus des Umfelds der Kirche von der Stadt Bad Kissingen alleine 

zu tragen wären. Hierfür sind keine Mittel im Haushalt vorhanden. 

3. Siehe 1. 

 

Laut den Unterlagen der Polizeiinspektion Bad Kissingen hat sich in der Ortsdurchfahrt in den 

letzten Jahren kein Unfall mit Personenschaden ereignet. Der Kostenanteil für die Beseitigung 

dieser gefühlten Gefahrenstelle würde sich auf ca. 10.000 € belaufen. 

 

Der Bauausschuss hatte den Beschlussvorschlag der Verwaltung, auf den Umbau der Ortdurch-

fahrt in seiner Sitzung am 5.4.2017 abgelehnt und beschlossen, hierzu eine Ortseinsicht stattfin-

den zu lassen. Diese Ortseinsicht hat vor Eintritt in die heutige Tagesordnung stattgefunden. 

 

Über den Beschlussvorschlag der Verwaltung, auf den Umbau der Ortsdurchfahrt zu verzichten, 

wurde nicht abgestimmt. 
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Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, folgende Alternativen (einschließlich Kosten) zu 

prüfen: 

 

1. Verlegung der Fahrbahn in Richtung Hausen auf die Fläche der derzeitigen Bushaltestel-

le mit einer Verschwenkung am Ende, um die Autofahrer zum langsamen Fahren anzu-

halten; Errichtung einer Querungshilfe 

 

2. Errichtung einer Bedarfsampel  

 

 

 

2. Tiefbau 

2.1. Dorferneuerung Arnshausen Vorstellung Planungsstand 

- Information 

 

 

In Arnshausen diskutieren die Bürger seit längerem über eine Verbesserung der Gestaltung und 

der Infrastruktur in der Ortsmitte. Die Vorentwurfsplanung wurde durch das Büro Hahn, Bad Kis-

singen erstellt und den Bürgern vorgestellt. Für das Plangebiet wurden umfangreiche Kanalun-

tersuchungen durchgeführt. In der Bürgerversammlung vom 04.04.2017 wurde den Bürgern der 

aktuelle Sachstand bzgl. der Förderung durch das Amt für ländliche Entwicklung vorgestellt. 

 

Die Kanalisation wurde im Bereich der Hauptkanäle und Grundstücksanschlussleitungen unter-

sucht und der nötige bauliche Umfang festgelegt. Die Vorentwurfsplanung für die Ingenieurbau-

werke ist noch nicht abgeschlossen. Im Wesentlichen wurden die unterschiedlichen Sanie-

rungsmethoden für die einzelnen Kanalhauptstränge ermittelt um den Straßenentwässerungsan-

teil (ausbaubeitragsfähig) zu ermitteln. 

 

Auf Grundlage der Vorentwurfsplanung ergeben sich für die Verkehrsanlagen ein Haushaltsan-

satz in Höhe von 2.400.000 € und die Kanalisation 1.100.000 €. 

 

Grundsätzlich sind über das Amt für ländliche Entwicklung drei verschiedene Fördermöglichkei-

ten gegeben. 

 

Einfache Dorferneuerung 

Hierbei sind die Bruttoinvestitionskosten auf 500.000 € begrenzt. Die Förderung beträgt maximal 

250.000 €. Anliegerbeiträge sind voll zu erheben. Privatmaßnahmen können nicht gefördert 

werden. Diese Fördermöglichkeit ist unabhängig vom Abschluss des Gemeindeentwicklungs-

konzepts.  

Da die Investitionskosten bei dem geplanten Projekt in Arnshausen höher sind, kommt dieses 

Förderverfahren für die Maßnahme nicht in Frage. 

 

ELER 2014 – 2020 

Gefördert werden hierbei 60 % der Nettobaukosten. Es erfolgt keine Förderung der Bauneben-

kosten oder von Privatmaßnahmen. Anliegerbeiträge sind voll zu erheben. Bei Antragsstellung  
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sind alle erforderlichen Genehmigungen vorzulegen. Die Kommune hat bis zur Genehmigungs-

planung (Leistungsphase 4) in Vorleistung zu gehen. Die Vergabe der Fördermittel erfolgt mittels 

Teilnahme an einem Wettbewerb und Vergabe nach einem Punktesystem. Das ELER Pro-

gramm verfolgt das Ziel die „besten“ Projekte zu fördern. Eine Realisierung muss auch ohne 

Förderung möglich sein. Das derzeitige ELER Förderprogramm läuft 2020 aus. Bis dahin muss 

mit der Maßnahme begonnen sein und innerhalb von ca. zwei Jahren muss der Verwendungs-

nachweis vorliegen. Eine Neuaufstellung des ELER Programms nach 2020 ist wahrscheinlich. 

 

Umfassende Dorferneuerung 

Voraussetzung für eine umfassende Dorferneuerung ist das Gemeindeentwicklungskonzept. 

Hierin muss deutlich werden, dass das Projekt in Arnshausen ein Leuchtturmprojekt ist. Laut 

Aussage des Amtes für ländliche Entwicklung können Maßnahmen durch das Gemeindeent-

wicklungskonzept beschleunigt in die umfassende Dorferneuerung kommen. Der Fördersatz im 

Rahmen der umfassenden Dorferneuerung beträgt ca. 50 %. Es werden sowohl Bruttobaukos-

ten als auch Baunebenkosten gefördert. Für das Verfahren ist die Bildung einer Teilnehmerge-

meinschaft erforderlich. Das zur Verfügung stehende Budget und der exakte Fördersatz werden 

erst zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des Verfahrens festgelegt. Die Anliegerbeiträge 

werden nach der Förderung erhoben. Eine Förderung von Privatmaßnahmen ist möglich. Es 

sind in jedem Fall eine umfassende Behandlung der öffentlichen und privaten Infrastruktur sowie 

weitere Beteiligungsprozesse erforderlich. 

 

Die Verwaltung hat für die Förderprogramme „ELER 2014 – 2020“ und die „Umfassende Dorfer-

neuerung“ auf Grundlage des jetzigen Planungsstandes die Kosten für Stadt und Eigentümer 

ermittelt. Hierbei gilt es zu beachten, dass für den Abschluss der Vorentwurfsplanung noch fol-

gende Themen zu berücksichtigen sind: 

 

- Umfahrung und Verkehrslenkung 

- Fußläufige Zugänglichkeit während der Baumaßnahme 

- Straßenbeleuchtung 

- Linde Baumerhaltungsmaßnahmen 

- Brunnen: Linden- und Judenbrunnen 

- Grundwasser 

- Kostenerstattung Dritter 

- Planungen Stadtwerke 

- Verbauplanung 

- Kosten für beengtes Baufeld 

- Zustandserfassung anliegender Gebäude 

- Überbaute Privatflächen (Gestattungsverträge) 

- Abstimmung private Flächen 

- Feuerwehrhaus Planungsstand 

- Archäologie / gesamter Altort Bodendenkmal 
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Bei aktuellem Planungsstand ergeben sich folgende Kosten: 

 

 ELER 2014 -2020 Umfassende 
Dorferneuerung 

Straße  

Förderung 

Anlieger 

   

Straße/Stadt 

Kanal/Stadt 

  2.400.000 € 

-    450.000 € 

- 1.150.000 € 

          

     800.000 € 

  1.100.000 € 

   2.400.000 € 

-    850.000 € 

-    700.000 € 

       

     850.000 € 

  1.100.000 € 

 
Weiteres Vorgehen 

In einer Bürgerinformation wird der aktuelle Planungsstand vorgestellt. Im Zuge der Erhaltungs-

strategie „Öffentliche Infrastruktur“ wird das Projekt berücksichtigt. Für die Fortführung der Pla-

nung ist ein VgV-Verfahren (Vergabe Ingenieurleistungen) notwendig. 

 

 

 

2.2. Erhaltungsstrategie öffentliche Infrastruktur für Verkehrsanlagen, Ver- und 

Entsorgungsanlagen 

- Information 

 

 

Die Stadt Bad Kissingen beabsichtigt mit der Erhaltungsstrategie der öffentlichen Infrastruktur 

die Substanz der städtischen Infrastruktur zu erhalten und langfristig zukunftsfähig auszubauen. 

Mit dem Aufstellen eines Ausbauplanes und einer damit einhergehenden Priorisierung verschie-

dener Maßnahmen werden unter anderen folgende Ziele erreicht: 

 

- Planungssicherheit und Transparenz für alle Beteiligte 

- Vermeidung von „Schubladenplanungen“ 

- Verkürzung Haushaltsaufstellungsverfahren 

- Effizienterer Ressourceneinsatz innerhalb der Verwaltung (Personell wie finanziell) 

- Größere Genauigkeiten bei der Kanalgebührenkalkulation 

- Kontinuierliche Erneuerung und Anpassung der Infrastruktur 

 

Der Ausbauplan soll neben den Maßnahmen mit einer technischen Notwendigkeit aus den Pro-

dukten Kanalisation, Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke, Zierbrunnen, Sportplätze, Gewäs-

ser 3. Ordnung, Baulanderschließung, auch die Maßnahmen der Sparten (z.B. Stadtwerke) so-

wie Maßnahmen mit gesellschaftspolitischen Zielsetzungen enthalten.  

 

Für die Implementierung eines Ausbauplanes in einer Kommune gibt es kein „Kochrezept“ mit 

einer einheitlichen Vorgehensweise. Gerade die Zusammenfassung und Priorisierung von vieler-

lei Maßnahmen aus unterschiedlichsten kommunalen Aufgabenbereichen gestaltet sich schwie-

rig. Jede bauliche Anlage für sich betrachtet lässt sich z.B. nach dem technischen Zustand und 

dessen Zweckerfüllung einfach priorisieren. Sollen jedoch Synergieeffekte durch gemeinsame  
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Infrastrukturmaßnahmen oder gesellschaftspolitische Ziele erreicht werden, fällt die Priorisierung 

aufgrund der unterschiedlichen Blickwinkeln schwer. 

 

Die Verwaltung schlägt aufgrund der starken Vernetzung von Abhängigkeiten in der öffentlichen 

Infrastruktur und einer einfachen Handhabung der Umsetzung der Priorisierung  vier Wertungs-

kriterien für jede Maßnahme vor.  

 

Die Wertungskriterien gliedern sich in vier Bereiche: 

 

- gesellschaftspolitische Zielsetzung 

- technische Zielsetzung 

- Bearbeitungsstand Rechtsbindungsgrad 

- Gesetzliche Vorgaben 

 

gesellschaftspolitische Zielsetzung 

Das Wertungskriterium ermöglicht die gesellschaftspolitische Einstufung der Maßnahme nach 

Gesichtspunkten des öffentlichen Interesses wie z.B. touristische Bedeutung, Stärkung der länd-

lichen Entwicklung, wirtschaftliche Effekte, Daseinsvorsorge etc. 

 

technische Zielsetzungen 

Im Bereich der technischen Zielsetzungen wird der Kosten-/Nutzeneffekt mit dessen Konse-

quenzen einer Maßnahme gewichtet. 

 

Bearbeitungsstand, Rechtsbindungsgrad 

Die Einstufung des Bearbeitungsstandes gibt die Projekttiefe einer Maßnahme wieder und be-

rücksichtigt den Rechtsbindungsgrad im Hinblick auf die vertragliche Bindung gegenüber Dritten. 

 

Gesetzliche Vorgaben 

In vielen kommunalen Aufgaben wirken gesetzliche Vorgaben und Richtlinien ein. Im Wertungs-

kriterium gesetzliche Vorgaben sind diese entsprechend eingruppiert. 

 

Um die große Anzahl von Maßnahmen zu priorisieren, werden die einzelnen Kriterien einer 

Maßnahme mit Punkten versehen. Wird ein Wertungskriterium mit einem Punkt gewichtet, ent-

spricht dies einer sehr geringen Priorität. Werden zehn Punkte vergeben entspricht dies der 

höchsten Priorität. Die vier Wertungskriterien sind untereinander gleich gewichtet. 

 

Durch die unterschiedlichen Zielsetzungen von Maßnahmen wie zum Beispiel „Gewässerent-

wicklung“ und „Erschließung von Bauland“ sollen Maßnahmen mit gleichen Zielsetzungen in 

einer Liste gruppiert werden. Folgende Gruppenbildung ist vorgesehen. 

 

- gemeinsame Infrastrukturerneuerungsmaßnahmen 

- Verbindungsstraßen 

- Erschließung Bauland 

- Ingenieurbauwerke 

- Gewässer dritter Ordnung und Hochwasserschutz 
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- Sonstige Maßnahmen  

 

Das Wertungskriterium „Gesetzliche Vorgaben“ kann bei vielen Maßnahmen (z.B. im Wasser-

recht durch Bescheide) keiner Priorisierung unterworfen werden. Um diesem Sachverhalt Rech-

nung zu tragen, kann bei diesem Wertungskriterium 11 Punkte vergeben werden. Sobald eine 

Maßnahme mit 11 Punkten bewertet ist, sind alle anderen Maßnahmen nachrangig. 

 

 

 

3. Natur- und Umweltschutz 

3.1. Mobilfunk-Erweiterung des Standortes Staffelsberg / Ludwigsturm um LTE-

Technologie 

- Beschlussfassung 

 

 

Telefónica Deutschland, welche die Netze von O2 und E-Plus zusammenlegt, hat mit Schreiben 

vom 04.09.2017, eingegangen bei uns am 06.09.2017, mitgeteilt, dass der Mobilfunkstandort am 

Staffelsberg unterhalb des Ludwigsturms um LTE-Technologie erweitert werden soll. Es handelt 

sich hierbei um eine O2-Bestandsanlage. An diesem Standort ist außerdem bereits eine Anlage 

von der Telekom vorhanden. 

 

Dies bedeutet, die Stadt hat nun die Möglichkeit im Rahmen des Mobilfunkpakts II eigene Inte-

ressen und Gesichtspunkte bei der Realisierung in die Überlegungen von Vodafone mit einzu-

bringen. 

 

Innerhalb von 30 Tagen müsste die Stadt erklären, ob sie das Mitwirkungsangebot aufgreifen 

will. In diesem Fall könnte die Stadt einen Mitwirkungszeitraum von insgesamt 60 Tagen für die 

Übermittlung eigener Vorschläge ausschöpfen. 

 

Die 30-Tages-Frist läuft noch. Die Verwaltung hält es aber nicht für sinnvoll, hier über einen 

neuen Standort nachzudenken. 

 

Das Anbringen, Ändern oder Austauschen von Antennen auf bestehenden Mobilfunkmasten ist 

genehmigungsfrei. Allerdings sollten zu gegebener Zeit entsprechende Nachmessungen statt-

finden. 

 

Beschluss: 

 

Der Ausschuss beschloss, bezüglich der von Telefónica Deutschland vorgesehenen Erweite-

rung der O2-Bestandsanlage um LTE-Technologie am Standort Staffelsberg, unterhalb des 

Ludwigsturms, keinen Alternativstandort zu benennen. 

 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
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3.2. Mobilfunk-Erweiterung des Standortes Martin-Luther-Straße 6, Bad Kissingen 

um LTE-Technologie 

- Beschlussfassung 

 

 

Telefónica Deutschland, welche die Netze von O2 und E-Plus zusammenlegt, hat mit Schreiben 

vom 04.09.2017, eingegangen bei uns am 06.09.2017, mitgeteilt, dass der Mobilfunkstandort 

Martin-Luther-Straße 6 um LTE-Technologie erweitert werden soll. Es handelt sich hierbei um 

eine E-Plus-Bestandsanlage. Auf dem dortigen Turm sind außerdem bereits Anlagen von Tele-

kom, Vodafone und O2 vorhanden. 

 

Dies bedeutet, die Stadt hat nun die Möglichkeit im Rahmen des Mobilfunkpakts II eigene Inte-

ressen und Gesichtspunkte bei der Realisierung in die Überlegungen von Vodafone mit einzu-

bringen. 

 

Innerhalb von 30 Tagen müsste die Stadt erklären, ob sie das Mitwirkungsangebot aufgreifen 

will. In diesem Fall könnte die Stadt einen Mitwirkungszeitraum von insgesamt 60 Tagen für die 

Übermittlung eigener Vorschläge ausschöpfen. 

 

Die 30-Tages-Frist läuft noch. Die Verwaltung hält es aber nicht für sinnvoll, hier über einen 

neuen Standort nachzudenken. 

 

Das Anbringen, Ändern oder Austauschen von Antennen auf bestehenden Mobilfunkmasten ist 

genehmigungsfrei. Allerdings sollten zu gegebener Zeit entsprechende Nachmessungen statt-

finden. 

 

Beschluss: 

 

Der Ausschuss beschloss, bezüglich der von Telefónica Deutschland vorgesehenen Erweite-

rung der E-Plus-Bestandsanlage um LTE-Technologie am Standort Martin-Luther-Straße 6 kei-

nen Alternativstandort zu benennen. 

 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
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4. Verwaltungsverfahren 

4.1. Neubau einer Lagerhalle mit Außenanlagen und Geländeauffüllung 

Fl. Nrn. 373 und 373/1, Häuser Schlag 3, Gemarkung Albertshausen 

(Z-2017-2) 

- Beschlussfassung 

 

 

Für den Gewerbebetrieb zur Herstellung von Klebemitteln, welcher jetzt eine Lagerhalle an-

bauen und Geländeauffüllungen vornehmen will, wurden die bisherigen Baugenehmigungen 

durch die Stadt Bad Kissingen erteilt. Eine Überprüfung der Betriebsabläufe hat ergeben, dass 

die immissionsschutzrechtliche Einstufung neu erfolgen muss und nach Abschluss dieses Pro-

zesses eventuell eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung durch das Landratsamt, Immis-

sionsschutzbehörde erfolgt. Aus diesem Grund wird die Stadt Bad Kissingen vom Landratsamt 

um Stellungnahme und um Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bauvorhaben ge-

beten.  

Geplant ist der Anbau einer Lagerhalle und die Herstellung einer größeren Aufschüttung mit 

einer Stützmauer von 3,20 m Höhe. 

 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Vorhaben innerhalb des rechtskräftigen, qualifizierten 

Bebauungsplan "Häusler Schlag" mit einem Grünordnungsplan. 

Die Festsetzungen sind bis auf folgende Abweichungen eingehalten: 

 

Abweichende Dachform: 

Als zulässige Dachformen sind Flach-, Pult- und Scheddächer festgesetzt. Geplant ist ein 

schwach geneigtes Satteldach mit 3° Dachneigung, was eine Befreiung erforderlich macht. Die 

vorhandenen Hallen weisen bereits flachgeneigte Satteldächer auf. Die Dachform der neu ge-

planten Lagerhalle passt sich somit der vorhandenen Bebauung an. Die Abweichung ist städte-

baulich verträglich. Die Befreiung kann zugelassen werden. Die Grundzüge der Planung sind 

nicht berührt. 

 
Aufschüttung und Stützmauern: 

Im Grünordnungsplan ist festgesetzt, dass Bodenmodelierungen an Bauobjekten zurückhaltend 

zu gestalten sind und Stützmauern grundsätzlich zu vermeiden sind. Gegebenenfalls sind die 

Stützmauern exakt darzustellen.  

Die Planung sieht eine Stützmauer mit einer Höhe von 3,20 m und Aufschüttungen bis zu 

3,15 m Höhe vor. Auf Grund der Dimensionen ist eine Befreiung von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes bzw. des Grünordnungsplanes erforderlich. Da die Geländeveränderungen in 

einem Industriegebiet erfolgen und die Maßnahmen innerhalb des Industriegebietes städtebau-

lich verträglich sind, wird der Befreiung zugestimmt. Als Ausgleich und zur Sicherung der Bö-

schung gegen Erosionen ist über die im Grünordnungsplan festgesetzte Grundstückseingrünung 

hinaus die gesamte Böschung zu bepflanzen. Die Bepflanzung sollte angelehnt an die Festset-

zung Nr. 2.5.3.2. erfolgen. 

 

Die Erschließung ist gesichert. 
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Aus Sicht der Stadtplanung kann dem Bauvorhaben zugestimmt werden. Die oben angeführten 

erforderlichen Befreiungen können zugelassen werden.  

 

 

Beschluss: 

 

Der Bauausschuss erteilte das gemeindliche Einvernehmen. 

Bezüglich der abweichenden Dachform und der Herstellung einer Aufschüttung von 3,15 m Hö-

he und einer Stützmauer von 3,20 m Höhe können Befreiungen zugelassen werden. Die neu 

hergestellte Böschung ist entsprechend der Festsetzung Nr. 2.5.3.2. zum Grünordnungsplan zu 

bepflanzen. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

 

 

5. Stadt- und Verkehrsplanung 

5.1. Städtebauförderung Soziale Stadt 

Jahresantrag 2018 

- Empfehlungsbeschluss 

 

 

Vorbemerkungen 

 

Das Städtebauförderungsprogramm II „Soziale Stadt“ ist ein Bund-Länder-Programm, bei dem 

der Fördersatz in Bayern bis zu 60 % der förderfähigen Kosten beträgt. Die Abwicklung der 

Städtebauförderungsprogramme erfolgt nach den Städtebauförderungsrichtlinien. Die Bewilli-

gungsstelle, und damit Förderpartner der Kommunen, ist die jeweilige Regierung. Die Städte-

bauförderungsmittel sind grundsätzlich subsidiär einzusetzen; d. h. alle anderen einschlägigen 

Fördermöglichkeiten und sonstigen Einnahmemöglichkeiten (z. B. Erschließungsbeiträge) müs-

sen vorrangig ausgeschöpft sein. Jährlich müssen die geplanten Projekte in Form eines Jahres-

antrags durch die Kommunen bei der Regierung von Unterfranken beantragt werden. Diese 

plant die Verteilung der vorhandenen Mittel. Nach konkreter Ausplanung der Maßnahmen mit 

Kostenschätzung sind die Zuwendungsanträge durch die Kommunen bei der Regierung einzu-

reichen. Der Maßnahmenbeginn darf erst nach Zustimmung der Regierung erfolgen. Über eine 

Zustimmung zum vorgezogenen Maßnahmenbeginn oder direkt über einen Bewilligungsbe-

scheid stimmt die Regierung dem Projekt zu. Nach Abschluss der Maßnahme muss ein Ver-

wendungsnachweis vorgelegt werden. 

 

Derzeit werden folgende bewilligte Maßnahmen bearbeitet: 

 
• vorbereitende Untersuchungen der Altstadt zur Ausweisung eines Sanierungsgebietes 

• kommunales Förderprogramm 

• erster Bauabschnitt für die Neugestaltung der Fußgängerzone 
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• Spielplatz Schützenstraße 

• Ausbau des Maria-Ward-Weges zum verkehrsberuhigten Bereich 

• barrierefreier Ausbau der Übergänge in der Erhardstraße 

• Treppenanlage Friedrich-List-Straße  

• Quartiersmanagement 

• Verfügungsfond 

Folgende Bewilligungsanträge sind in 2017 noch geplant: 

 
• Wohnen in Bad Kissingen, bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsmarktes  

 

Jahresantrag 2018 

 

Für die Mittelanmeldung in der Städtebauförderung im Rahmen des Städtebauförderprogramms 

II „Soziale Stadt“ ist der Jahresantrag 2018 bei der Regierung von Unterfranken bis zum 

01.11.2017 vorzulegen. Für die Stadt Bad Kissingen sollen für 2018 folgende Maßnahmen an-

gemeldet werden: 

 

1. Vorbereitungen 

 

1.14 Vorbereitende Untersuchungen Sondergebiet Kur zur Vorbereitung der Ausweisung ei-

nes Sanierungsgebietes 

 

Derzeit besteht in Bad Kissingen ein städtebauliches Sanierungsgebiet „Am Mühlbach“ mit ca. 

6 ha Fläche. Für den Bereich der Altstadt werden im Moment die vorbereitenden Untersuchun-

gen als Grundlage einer Erweiterung des Sanierungsgebiets durchgeführt. Diese Maßnahme 

wurde auf Grund des Projekts „Neue Altstadt“ vorgezogen. 

Für das Sondergebiet Kur wurden im Rahmen der Bestandsanalyse des Integrierten Hand-

lungskonzeptes in Teilen städtebauliche Missstände im Sinne des § 136 BauGB nachgewiesen. 

Für diesen Teilbereich ist auch die förmliche Festsetzung eines Sanierungsgebietes gerechtfer-

tigt. Das Gebiet umfasst den Kern des Kurgebietes mit einem hohen Anteil an Altbausubstanz 

mit einer Fläche von ca. 21 ha. Mit der Festsetzung eines Sanierungsgebietes werden der Stadt 

Bad Kissingen erweiterte Rechte zur Umsetzung der Sanierungsziele, wie ein allgemeines Vor-

kaufsrecht, an die Hand gegeben. 

Für die Grundstückseigentümer eröffnet sich im förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet die 

Möglichkeit der erhöhten Steuerabschreibung gemäß § 7h Einkommensteuergesetz. Diese er-

höhte Steuerabschreibung ist gerade für Investitionen in Altbau-Immobilien eine wichtige finan-

zielle Unterstützung. Daher kann davon ausgegangen werden, dass mit der Festlegung eines 

Sanierungsgebietes Investitionen im Altbaubestand angestoßen werden. 
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Für die vorbereitenden Untersuchungen wird von förderfähigen Kosten in Höhe von 20.000 € 

ausgegangen. 

 

 

1.16 Machbarkeitsstudie Weltkulturerbezentrum und Stadtentwicklung Bad Kissingen 

 

Im Rahmen der Bewerbung der Stadt Bad Kissingen zur Aufnahme als Weltkulturerbe sind für 

das Weltkulturerbezentrum, das in der Folge einer Ernennung zeitnah errichtet werden soll, eine 

Machbarkeitsstudie verbunden mit einer Untersuchung der sich daraus ergebenden Stadtent-

wicklung durchzuführen. Als mögliche Standorte sollen der Schlachthof, das nördliche Bahn-

hofsareal, der Tattersall, der Bereich Kurhaushotel, das Krugmagazin und die Untere Saline 

untersucht werden. Dabei sind neben einer reinen Gebäudeanalyse die Themen Erschließung, 

Parken, Stadteingänge, Leitsysteme, Erschließung der Property, Besucherführung, Mobilität 

usw. zu bearbeiten.  

 

Die Machbarkeitsstudie zum Weltkulturerbezentrum und die Erschließung der Property für die 

Besucher hat entscheidenden Einfluss auf die Verkehrsströme und damit auf das Verkehrskon-

zept der Stadt Bad Kissingen. 

 

Für die Machbarkeitsstudie Weltkulturerbezentrum und Stadtentwicklung Bad Kissingen wird 

von förderfähigen Kosten in Höhe von 100.000 € ausgegangen. 

 

 

2. Ordnungsmaßnahmen 

 

2.7 Zweiter Bauabschnitt für die Neugestaltung der Fußgängerzone  

 

Der erste Bauabschnitt für die Neugestaltung der Fußgängerzone ist bewilligt. 2018 ist der Be-

willigungsantrag für den zweiten Bauabschnitt geplant. 

 

Die förderfähigen Kosten für den zweiten Bauabschnitt belaufen sich auf voraussichtlich 

6.200.000 €. Diese Kosten sollen auf die Jahre 2018, 2019 und 2020 verteilt werden. Für den 

Jahresantrag 2018 werden Kosten in Höhe von 2.200.000 € vorgesehen. 

 

 

2.8 Wegeverbindungen Bad Kissingen Nord-Ost 

 

Grünfläche mit Wegeverbindung 

 

Mit dem Gestaltungskonzept „Grüne Wegeverbindung“ wurde die öffentliche Grünfläche zwi-

schen Pfalzstraße und Am Steingraben als zentrales öffentliches Grünverbindungselement im 

Bereich Nord-Ost festgelegt. Über diese Grünfläche soll die fußläufige Verbindung aus den Be-

reichen Friedrich-von-Gärtner-Straße/Am Steingraben und Von-Henneberg-/Peter-Heil-Straße in 

Richtung Pfalz-/Schurzstraße verbessert werden. Die Wege sollen als wassergebundene Flä-

chen ausgebaut, die bestehenden Grünstrukturen ausgelichtet werden, um die soziale Kontrolle  
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zu verbessern. Die Grünflächen sollen als großzügige Wiesenfläche mit Einzelbäumen extensiv 

angelegt und gepflegt werden. 

 

Die Maßnahme war für 2017 geplant, wurde jedoch auf Grund der ausstehenden Entscheidung 

bezüglich der Infrastrukturmaßnahmenliste in 2017 nicht beantragt. 

 

Die förderfähigen Kosten betragen nach einer ersten Grobkostenschätzung insgesamt 

225.000 €, für 2018 werden 125.000 € beantragt. 

 

Errichtung eines Bolzplatzes 

 

Im Bereich der zukünftigen öffentlichen Grünfläche zwischen Pfalzstraße und Am Steingraben 

kann ein Bolzplatz für den Bereich der Kernstadt angelegt werden. Der Bolzplatz ist im Integrier-

ten Handlungskonzept vorgesehen. Die Fläche soll das vorhandene Angebot im Bereich Bad 

Kissingen Nord-Ost (Spielplatz Peters Piratengold in der Von-Henneberg-Straße, Begegnungs-

platz Nord-Ost, Skatersquare, Spielplatz Sinnbergpromenade, Außenanlage JUKUZ, Begeg-

nungsraum Nord-Ost) für Kinder, Jugendliche und Familien abrunden. Auch der Bürgerkreis 

Nord-Ost macht sich für den Bolzplatz stark, hat bereits Spenden akquiriert und sich dafür aus-

gesprochen, einen Teil des bei Festen und Flohmärkten eingenommenen Geldes in den Bolz-

platz oder das Umfeld zu investieren. 

 

Die Maßnahme war für 2017 geplant, wurde jedoch auf Grund der ausstehenden Entscheidung 

bezüglich der Infrastrukturmaßnahmenliste in 2017 nicht beantragt. 

 

Die förderfähigen Kosten betragen voraussichtlich ca. 25.000 €. Diese sollen in den Jahresan-

trag 2018 eingestellt werden. 

 

 

4. Quartiersmanagement 

 

4.1 Quartiersmanagement 03/2018 bis 02/2020 

Seit März 2017 wird die halbe Stelle des Quartiersmanagements durch Frau Angelika Despang 

abgedeckt. Sie ist Ansprechpartnerin für die Anliegen der Bürger und Gewerbetreibenden im 

Rahmen des Projekts Neue Altstadt. Von Seiten der Regierung kann unter dem Hintergrund der 

Umsetzungsphase II im Projekt Neue Altstadt, in dem eine intensive Kommunikation und Unter-

stützung der Anlieger auf Grund der Einleitung der Bauphase erforderlich ist, eine zusätzliche 

Stundenzahl bewilligt werden. Frau Despang könnte von einer halben Stelle auf 70 % einer vol-

len Stelle aufstocken. Diese Stunden wären förderfähig. 

 

Die förderfähigen Kosten für zwei Jahre belaufen sich auf ca. 18.000 €. 
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4.2 Verfügungsfond 2018 – 2020 

Mit dem Verfügungsfond können im Bereich des Soziale-Stadt-Gebietes über das Quartiersma-

nagement kleinere investive und nicht investive Maßnahmen gefördert werden. Bisher sind Mit-

tel bis 2017 bewilligt.  

 

Die förderfähigen Kosten für die Jahre 2018 – 2020 belaufen sich auf 30.000 €. 

 

 

4.3 Sanierungsbeauftragter 

 

Der Gebäudebestand der Altstadt und des Kurgebietes, insbesondere in den Sanierungsgebie-

ten, prägt die Qualität des Stadtbildes. Um den Eigentümern bei Maßnahmen eine Hilfestellung 

bei der Erhaltung und Erneuerung ihrer Bausubstanz oder auch bei baulichen Ergänzungen o-

der der Umgestaltung von Freiflächen zu geben, ist ein individuelles Beratungsangebot zweck-

dienlich. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen innerhalb der Sanierungsgebiete, die 2017 und 

2018 ausgewiesen werden sollen und für die eine Abschreibung in Frage kommt eine Begleitung 

des Verfahrens durch einen externen Sanierungsbeauftragten sinnvoll. 

Die Beratung soll zum einen im Vorfeld der Baugenehmigung erfolgen, zum anderen soll der 

Sanierungsbeauftragte aber auch über Abschreibungsmöglichkeiten in Sanierungsgebieten in-

formieren und das Verfahren begleiten. 

 

Die förderfähigen Kosten für die Jahre 2018 – 2020 belaufen sich auf 30.000 €. 

 

 

Insgesamt ergeben sich für das Jahr 2018 förderfähige Kosten in Höhe von 2.548.000 €. 

Die Maßnahmen sind mit der Regierung von Unterfranken abgestimmt. 

 

Für die Folgejahre sind nach derzeitigem Stand folgende Mittelansätze geplant: 

 2019 2.200.000 € 

 2020 2.050.000 € 

 2021    400.000 € 

 

Aus den Reihen des Stadtrates wird der Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, dass die Fort-

schreibung des Verkehrskonzeptes zusätzlich in den Jahresantrag für 2018 aufgenommen wer-

den soll. 

 

Abstimmungsergebnis: 10 : 1 

 

Empfehlungsbeschluss:  

Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat für die vorgenannten Maßnahmen inkl. Verkehrskon-

zept für das Jahr 2018 bei der Regierung von Unterfranken Mittel für förderfähige Kosten in Hö-

he von 2.548.000 € zuzüglich Verkehrskonzept in Höhe von 50.000 € zur Städtebauförderung im 

Rahmen des Städtebauförderprogramms II „Soziale Stadt“ anzumelden. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
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5.2. Wohnen in Bad Kissingen 

Bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsmarktes 

Bewilligungsantrag 

- Beschlussfassung 

 

 

Im Jahresantrag 2017 zur Städtebauförderung, mit Beschluss des Stadtrates vom 26.10.2016, 

sind Mittel in Höhe von 50.000 € für eine Wohnungsmarktanalyse mit dem Titel „Wohnen in Bad 

Kissingen - bedarfsgerechte Anpassung des Wohnungsmarktes“, eingestellt. 

Im Rahmen der Anpassung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Kurgebiet“ wurden durch Ver-

kleinerung des Umgriffs und einer ausnahmsweisen Zulassung von Wohnen die Möglichkeiten 

für ergänzende Nutzungen im Kurgebiet erweitert. Dadurch ergibt sich ein enormes Wohnungs-

potential in attraktiver Lage, durch welches Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt erwartet 

werden. 

Bereits die Entwicklung der Family-Housing zu einem neuen Wohngebiet hat einen erheblichen 

Anteil an neuem Wohnraum generiert. 

Weiterhin gehen seit 2015 eine überdurchschnittliche Zahl an Bauanträgen für den Wohnungs-

bau ein. 

Im Rahmen der Untersuchungen zum Gemeindeentwicklungskonzept wurden die Leerstände 

und freien Grundstücke insbesondere in den Ortsteilen untersucht. Diese sind zum Teil erheb-

lich, stehen dem Markt aber auf Grund dessen, dass sie sich überwiegend in privater Hand be-

finden, nur bedingt zur Verfügung. 

Auf Grund fehlender Baugrundstücke in städtischem Eigentum ist in einigen Ortsteilen die Aus-

weisung neuer Baugebiete geplant. 

Um aussagekräftige Daten über den Wohnungsbedarf zu bekommen und um eine Fehlentwick-

lung zu verhindern, ist es erforderlich, auch im Sinne der demografischen Entwicklung und der 

prognostizierten Bevölkerungsentwicklung in der Region entsprechende Untersuchungen anzu-

stellen.  

Die Stadtplanung hat Basisdaten zusammengetragen. Zur Analyse und Schlussfolgerung ist 

jedoch die Einschaltung eines qualifizierten Büros erforderlich. 

Auch von Seiten der Regierung wurde darauf hingewiesen, dass die Analyse zur bedarfsgerech-

ten Anpassung des Wohnungsmarktes eine entscheidende Grundlage für eine Bestandsanalyse 

und perspektivische Überlegungen bildet. Nur so können Grundlagen für weitere Planungen und 

Überlegungen sowie eine Basis für das weitere Vorgehen im „Soziale Stadt Gebiet“ geschaffen 

werden. Die hier festzulegenden Ziele bilden dann die Basis für den Sanierungsprozess und die 

Städtebauförderung. 

Für die Analyse wurden im Jahresantrag Kosten in Höhe von 50.000 € angesetzt. 

Inzwischen sind Angebote von fünf verschiedenen Büros eingeholt und gewertet worden. Die 

Angebote liegen zwischen 29.114,50 € und 44.476,25 €. Das günstigste Angebot schließt mit 

29.114,50 €. 

Für die Jahre 2017 und 2018 sind jeweils Kosten in Höhe von 25.000 € in den Haushalt einge-

stellt. 

Der Fördersatz im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Stadt“ beträgt 60 % der förderfähi-

gen Kosten. Als förderfähige Kosten werden die Gesamtkosten angenommen. 
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Beschluss: 

 

Der Bauausschuss beauftragt die Verwaltung bei der Regierung von Unterfranken einen Antrag 

auf Bewilligung von Mitteln aus dem Städtebauförderungsprogramms II „Soziale Stadt“ für die 

Wohnungsmarktanalyse mit Kosten in Höhe von 29.114,50 € zu stellen. 

 

 

Abstimmungsergebnis: 8 : 3 

 

 

 

5.3. Bebauungsplan "Peter-Henlein-Straße", 1. Änderung, Gemarkung Garitz 

1. Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung 

2. Ergebnis der Behördenbeteiligung 

3. Satzungsbeschluss / Billigungs-und Auslegungsbeschluss 

- Beschlussfassung 

 

 

 

1. Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Vom 17. Juli bis zum 17. August 2017 fand für die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Peter-

Henlein-Straße", Gemarkung Garitz, die Öffentlichkeitsbeteiligung statt.  

Im Rahmen dieser Beteiligung sind folgende Einwände eingegangen: 

1.1 Landesbund für Vogelschutz in Bayern mit Schreiben vom 04.08.2017 

Sachverhalt:  

Infolge der Teilversiegelung von Offenland durch die Nutzungsänderung einer ehemaligen Teil-

fläche der Erwerbsgärtnerei in ein Wohngebiet werden Ausgleichsmaßnahmen in Form einer 

Ausbringung von fünf Fledermauskästen gefordert. 

Abwägung:  

Es handelt sich bei der 1. Änderung dieses Bebauungsplans um ein beschleunigtes Verfahren 

nach § 13a BauGB. Danach kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flä-

chen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung, im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt werden. Ausgleichsmaßnahmen sind bei Bebauungsplänen der Innenent-

wicklung nicht erforderlich. 

Unabhängig davon bleibt es der Stadt Bad Kissingen überlassen, in dem besagten Gebiet die 

gewünschten Fledermauskästen anzubringen. Aus den Reihen des Stadtrates werden hierfür 

zwei Fledermauskasten zur Verfügung gestellt. 
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Beschluss:  

Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschloss der Bauausschuss den Ein-

wand bezüglich der Anbringung von Fledermauskästen zurückzuweisen. 

 

Abstimmungsergebnis: 1 : 10 

 

1.2 Frau Gisela Albert – Gärtnerei Henz mit Schreiben vom 14.08.2017 

Sachverhalt: 

Der Bau eines Fußweges östlich der Grundstücke Fl. Nr. 261 und 258/6 Gemarkung Garitz sei 

weder sinnvoll, noch auf dem Grundstück gewollt. Der Fußweg würde am nördlichen Ende an 

der Umgehungsstraße "Westring" und am südlichen Ende in eine schwach besiedelte Sackgas-

se enden. Zudem sollten die Kosten für den Bau des Fußweges aufgrund der Topographie be-

rücksichtigt werden. 

Abwägung:  

Grundsätzlich ist der Fußweg zwischen dem Fliederweg und der Erschließungsstraße mit Wen-

dehammer für eine Erschließung nicht zwingend erforderlich.  

Aus städtebaulicher Sicht wäre eine Anbindung an den Fliederweg und die Erschließungsstraße 

mit Wendehammer sinnvoll, da somit eine fußläufige Verbindung geschaffen werden kann und 

zumindest für Fußgänger keine Sackgassen entstehen. 

Die Topografie bzw. Geländeverhältnisse sind für die Erschließung als eher schwierig einzustu-

fen. Eine generelle Anbindung zum Gebiet nördlich des Westrings ist fußläufig über den Mar-

bachweg gegeben. 

Sollte der Fußweg aus der Planung herausgenommen werden, so ist eine erneute Öffentlich-

keitsbeteiligung erforderlich. 

 

Beschluss: 

Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschloss der Bauausschuss dem Ein-

wand bezüglich des Fußweges zu folgen und diesen aus der Planung herauszunehmen. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

1.3 Frau Marianne Wild mit Schreiben vom 14.08.2107 

 

1.3.1 Sachverhalt:  

Ein Fußweg, der den Fliederweg mit der Zufahrt zur Gärtnerei Henz verbindet, sei nicht nötig, da 

nur zwei bzw. drei Anlieger betroffen wären. Der Fußgängerweg am Marbach sei daher ausrei-

chend.  
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Abwägung:  

Grundsätzlich ist der Fußweg zwischen dem Fliederweg und der Erschließungsstraße mit Wen-

dehammer für eine Erschließung nicht zwingend erforderlich. 

 

Aus städtebaulicher Sicht wäre eine Anbindung an den Fliederweg und die Erschließungsstraße 

mit Wendehammer sinnvoll, da somit eine fußläufige Verbindung geschaffen werden kann und 

zumindest für Fußgänger keine Sackgassen entstehen. 

Die Topografie bzw. Geländeverhältnisse sind für die Erschließung als eher schwierig einzustu-

fen. Eine generelle Anbindung zum Gebiet nördlich des Westrings ist fußläufig über den Mar-

bachweg gegeben. 

Sollte der Fußweg aus der Planung herausgenommen werden, so ist eine erneute Öffentlich-

keitsbeteiligung erforderlich. 

 

Beschluss: 

Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschloss der Bauausschuss dem Ein-

wand bezüglich des Fußweges zu folgen und diesen aus der Planung herauszunehmen. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

 

1.3.2 Sachverhalt: 

Eine Zufahrt zu den Flurstücken 258/6 usw. sei von der Peter-Henlein-Straße / Gärtnerei Henz 

möglich und ausreichend. 

Abwägung:  

Die Erschließung für die Grundstücke 258/5 und 258/6 über eine öffentliche Erschließungsstra-

ße mit Wendehammer ist erforderlich. Eine alleinige Anbindung über ein Wegerecht wird als 

nicht ausreichend erachtet, insbesondere da auch eine längerfristige Entwicklung des Grund-

stücks Fl. Nr. 258 der Gärtnerei Henz mit betrachtet werden sollte.  

 

Beschluss:  

Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschloss der Bauausschuss den Ein-

wand bezüglich der Zufahrt zurückzuweisen. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

1.4 Herr Dominic Albert mit Schreiben vom 15.08.2017 

 

1.4.1 Sachverhalt:  

Ein Fußweg als Querung zwischen Fliederweg und der Zufahrt/Wendehammer zur Gärtnerei  
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Henz würde die derzeit verbundenen Grundstücke mit den Flurnummern 261 und 258 durch-

schneiden. Die künftige Zusammenlegung des Grundstückes Flurnummer 261 und eines Teils 

des Grundstückes Flurnummer 258 würde der Fußweg unmöglich machen. Infolge der Durch-

schneidung der Grundstücke würden außerdem die Wohnqualität eingeschränkt und die Eigen-

tumsrechte verletzt werden. Der Bau des Fußweges führe zu einer teilweisen Enteignung und 

sei durch § 127 BauGB nicht gedeckt. Auch von möglichen Bauinvestoren wäre der öffentliche 

Fußweg auf Grund der nicht zusammenhängenden Grundstücke abzulehnen.  

Des Weiteren würde die Teilung der Grundstücke (Flurnummer 261 und 258) eine Erweite-

rungsbeschränkung hinsichtlich weitergehender Baumaßnahmen zur Folge haben und damit zu 

einem Werteverlust seines Grundstücks führen.  

Durch den Bau des Fußweges würden unzumutbare finanzielle Belastungen in Form von Er-

schließungs- und Einfriedungskosten auf die Anwohner zukommen. Allerdings stünde der Nut-

zen des Fußweges in keinem Verhältnis zu den sich ergebenden Kosten.  

Gegen das Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB würde der Fußweg ebenso verstoßen. 

Sein Bau stünde außer Verhältnis zu dem objektiven Gewicht der einzelnen Belange. Es be-

stünde folglich keine zwingende, verkehrsmäßige Notwendigkeit und kein öffentliches Interesse 

für den Fußweg.  

 

Abwägung: 

Grundsätzlich ist der Fußweg zwischen dem Fliederweg und der Erschließungsstraße mit Wen-

dehammer für eine Erschließung nicht zwingend erforderlich.  

Aus städtebaulicher Sicht wäre eine Anbindung an den Fliederweg und die Erschließungsstraße 

mit Wendehammer sinnvoll, da somit eine fußläufige Verbindung geschaffen werden kann und 

zumindest für Fußgänger keine Sackgassen entstehen. 

Die Topografie bzw. Geländeverhältnisse sind für die Erschließung als eher schwierig einzustu-

fen. Eine generelle Anbindung zum Gebiet nördlich des Westrings ist fußläufig über den Mar-

bachweg gegeben. 

Das Grundstück Fr. Nr. 261 ist mit 529 m² für eine Bebauung mit einem Einfamilienhaus ausrei-

chend groß.  

Erschließungsbeiträge sind gemäß Beitragssatzung der Stadt Bad Kissingen durch die Eigen-

tümer der erschlossenen Grundstücke zu tragen. Allerdings wäre der Fußweg nicht beitrags-

pflichtig.  

Sollte der Fußweg aus der Planung herausgenommen werden, so ist eine erneute Öffentlich-

keitsbeteiligung erforderlich. 

 

Beschluss: 

Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschloss der Bauausschuss dem Ein-

wand bezüglich des Fußweges zu folgen und diesen aus der Planung herauszunehmen. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
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2. Ergebnis der Behördenbeteiligung 

 

Parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung fand für die 1. Änderung des Bebauungsplanes "Peter-

Henlein-Straße", Gemarkung Garitz, die Behördenbeteiligung statt.  

Im Rahmen dieser Beteiligung wurden folgende Einwände und Hinweise vorgetragen: 

 

 

2.1 Landratsamt Bad Kissingen – Untere Naturschutzbehörde mit Schreiben vom 17.08.2017 

 

 

Sachverhalt:  

Für die Neuausweisung einer Wohngebietsfläche wird als Ausgleichsmaßnahmen das Aufhän-

gen von fünf Fledermauskästen innerhalb des Gültigkeitsbereiches des Bebauungsplans gefor-

dert.  

 

Abwägung:  

Es handelt sich bei der 1. Änderung dieses Bebauungsplans um ein beschleunigtes Verfahren 

nach § 13a BauGB. Danach kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flä-

chen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung, im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt werden. Ausgleichsmaßnahmen sind bei Bebauungsplänen der Innenent-

wicklung nicht erforderlich. 

Unabhängig davon bleibt es der Stadt Bad Kissingen überlassen, in dem besagten Gebiet die 

gewünschten Fledermauskästen anzubringen. Stadträtin Greubel und Stadtrat Fix stellen hierfür 

jeweils einen Fledermauskasten zur Verfügung. 

Beschluss:  

Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschloss der Bauausschuss den Ein-

wand bezüglich der Anbringung von Fledermauskästen zurückzuweisen. 

Abstimmungsergebnis: 1 : 10 

 

 

 

2.2 Wasserwirtschaftsamt – Landkreis Bad Kissingen mit Schreiben vom 08.08.2017:  

Sachverhalt: 

Niederschlagswasser sollte, wenn möglich, gesondert abgeleitet werden (Trennsystem). Es wird 

darum gebeten, die alternative Trennkanalisation aufgrund der Lage in Nähe des Marbachs zu 

überprüfen. 

Eine Regenwasserspeicherung bzw. –nutzung für Brauch- und Beregnungswasser ist bei Be-

achtung der einschlägigen Vorschriften, z. B. keine Verbindungen zum Trinkwassernetz zuläs-

sig. Die städtischen Satzungen hierzu sind zusätzlich zu beachten.  
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Abwägung: 

Die Abwasserbeseitigung ist in der Gesamtstadt Bad Kissingen als Mischkanalisation konzipiert. 

Eine Änderung der Abwasserbeseitigung zum jetzigen Zeitpunkt im Gültigkeitsbereich des Be-

bauungsplans Peter-Henlein-Straße ist nicht zielführend und würde die Erschließung erheblich  

 

verteuern. Darüber hinaus ist auch der resultierende Unterhalt von zwei Abwasserschienen nicht 

unerheblich.  

Eine Regenwasserspeicherung mit anschließender Nutzung sollte auch bei der jetzigen Abwas-

serbeseitigung unbenommen sein.  

Beschluss: 

Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschloss der Bauausschuss den Ein-

wand bezüglich einer alternativen Trennkanalisation zurückzuweisen. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

3. Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

Beschluss: 

Der Beschluss zur Herausnahme des Fußwegs wird in die Planung eingearbeitet. Aufgrund 

dessen ist eine erneute Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich. Der 

Bauausschuss beauftragt die Verwaltung für den Bebauungsplan „Peter-Henlein-Straße", 

1. Änderung, Gemarkung Garitz, eine zweite Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im 

Parallelverfahren durchzuführen. Stellungnahmen sollen nur zu den geänderten Teilen 

abgegeben werden können. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

 

 

 

 


